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Weil «Böötlen» im Corona-Sommer so beliebt ist,
sind Schwimmwesten in Zürich praktisch ausverkauft SEITE 15

Ein Steg in der Sihl soll dafür sorgen, dass Biber
ohne Hindernis die Stadt durchqueren können SEITE 16

Jugendliche
teilen mehr
Pornografie
278 Minderjährige sind 2019 verzeigt
worden – so viele wie nie zuvor

SASCHA BRITSKO

Der 13-jährige A. erhält per Whatsapp
ein Video mit tierpornografischem In-
halt: Ein Hund leckt einem Mann den
Penis.Nachdem er dasVideo angeschaut
hat, erzählt er einem Kollegen davon,
der es nun ebenfalls sehen möchte. A.
leitet das Video daraufhin weiter und
lädt es zugleich auf Instagram hoch. A.
wird wegen Pornografie verurteilt.

Jugendliche lassen sich beim Be-
gehen von Straftaten oft durch Impulse
leiten, das Smartphone – stets in Griff-
nähe – dient ihnen dabei als «williger
Komplize» und Vollstrecker. An die
möglichen Konsequenzen ihrer Taten
denken viele erst, wenn es bereits zu
spät ist.

Zahlreiche Eigenproduktionen

Wurden bis vor kurzem primär Bild-
und Tonaufnahmen per Chat versandt,
sind nun insbesondere pornografi-
sche Sticker sowie GIF auf dem Vor-
marsch.Das zeigt eineAuswertung der
Oberjugendanwaltschaft des Kantons
Zürich: 278 Jugendliche wurden 2019
wegen Pornografie verzeigt – so viele
wie noch nie zuvor. Das ist eine Stei-
gerung von 230 Prozent im Vergleich
zumVorjahr, als noch 84 Teenager ver-
zeigt wurden.

In jedem siebten Fall erstellten die
Jugendlichen eigenes pornografisches
Bild- oder Videomaterial. Trotz zahl-
reichen präventiven Bemühungen
seien sich viele noch immer zu wenig
bewusst, welche Konsequenzen sol-
che Bilder und Videos haben könn-
ten, wenn sie in falsche Hände geraten,
schreibt die Oberjugendanwaltschaft in
einer Medienmitteilung.

Auch Gewaltdarstellungen stiessen
unter Jugendlichen auf grosses Inter-
esse. Letztes Jahr wurden 110 Jugend-
liche verzeigt, weil sie Videos mit ge-
walttätigem Inhalt besessen hatten.
Das sind doppelt so viele wie 2018.
Jede dritteVerzeigung erfolgt aufgrund
vonWeiterverbreitung.

Doch was treibt Jugendliche an,
anderen solche Videos zu senden?
Die Jugendanwältin Simone Eberle
sagt gegenüber der NZZ, die Jugend-
lichen schaukelten sich gegenseitig
hoch. «‹Ich wollte noch etwas Gruusi-
geres schicken›, höre ich dann oft», er-
zählt Eberle.

Motto: Wer wagt mehr?

Also nach demMotto:Wer wagt mehr?
Wer hat das krassere Filmchen? In
Gruppenchats herrschten teilweise be-
sondere Dynamiken.Alles gehe schnel-
ler als auf dem Pausenhof. Eberle sagt:
«Die Barriere, etwas Grenzwertiges zu
bringen, ist deutlich tiefer als in der
realen Welt. Das Handy baut Hem-
mungen ab.»

Die Oberjugendanwaltschaft geht
davon aus, dass viele strafrechtlich
relevante Handlungen im Online-Be-
reich nicht angezeigt werden. «So muss
damit gerechnet werden, dass viele
Jugendliche trotz zahlreichen präventi-
ven Bemühungen mit Pornografie und
Gewaltdarstellungen in Kontakt kom-
men», schreibt sie in der Medienmittei-
lung weiter.

Neben Schulen, Jugenddiensten und
weiteren Behörden seien darum ins-
besondere die Eltern gefordert. Vie-
len Eltern sei zu wenig bewusst, mit
welchen Inhalten sich ihre Kinder on-
line konfrontiert sehen. Für die Ober-
jugendanwaltschaft ist klar: «Wich-
tig ist hier insbesondere, dass Eltern
sich regelmässig informieren und mit
ihren Kindern über einen adäquaten
Medienkonsum sprechen.»

Ein spezielles Schuljahr startet
Gymnasiasten und Berufsschüler müssen im Klassenzimmer keine Maske tragen, in den Gängen aber schon

NILS PFÄNDLER

Am kommenden Montag beginnt im
Kanton Zürich das neue Schuljahr. Ob-
wohl es bisher in den hiesigen Schu-
len kaum zu Ansteckungen mit dem
Coronavirus gekommen ist, müssen
sich die Bildungsstätten gegen mög-
liche Ausbrüche wappnen. So schreibt
es die Covid-19-Verordnung des Bun-
desrats vor.

Wie genau die Zürcher Schulen die
Vorgaben umsetzen müssen, hat am
Dienstagmorgen die Bildungsdirektion
bekanntgegeben:Während es in der Pri-
mar- und Sekundarschule im Vergleich
zum Unterricht vor den Sommerferien
keine nennenswerten Änderungen gibt,
müssen sich die Schülerinnen und Schü-
ler der Gymnasien und Berufsschulen
auf einen ungewohnten Alltag einstel-
len. Regierungspräsidentin Silvia Stei-
ner (cvp.) sagte: «Wir starten in ein sehr
spezielles Schuljahr.»

Halbklassen passé

Viele Teenager dürften dennoch er-
leichtert sein. Denn zum einen kön-
nen nun auch die älteren Semester wie-
der in ganzen Klassen die Schule besu-
chen. Dass der Halbklassenunterricht
der Vergangenheit angehört, hatte der
Regierungsrat bereits vor den Som-
merferien angekündigt. Daran wurde
festgehalten. Nach fünf Monaten ohne
regulärenAlltag kehrt also endlich wie-
der etwas Normalität ins Leben der
Jugendlichen zurück.

Zum anderen wird im Gegensatz zu
einigen anderen Kantonen keine Mas-

kenpflicht im Unterricht eingeführt
(siehe Grafik). Laut den Vorgaben der
Bildungsdirektion sollen die Schüler
in den Zimmern wenn immer möglich
die 1,5-Meter-Abstandsregel einhalten.
In jeder Lektion herrscht dieselbe fixe
Sitzordnung.Zudem sollen die Stunden-
pläne so gestaltet werden, dass die Klas-
sen möglichst selten die Räumlichkeiten
wechseln müssen.

EineMaske müssen die Jugendlichen
aber trotzdem immer bei sich haben. In
Schulstunden, während deren der Ab-
stand nicht eingehalten werden kann,
wie zum Beispiel beim Unterricht im
Chemielabor, und auf den Gängen der
Schulhäuser müssen die Jugendlichen
nämlich einen Gesichtsschutz tragen.

Die Bildungsdirektion begründet
dies damit, dass ausserhalb des Klas-
senverbunds nicht nachvollziehbar sei,
mit wem die Schüler in Kontakt träten.
Steiner sprach von einer Balance: Der
Schulalltag solle «so normal wie mög-
lich und so sicher wie möglich» gestal-
tet werden.

Die Schulen sind ausserdem dazu an-
gehalten, häufig zu lüften und mit Len-
kungsmassnahmen den Schülerfluss zu
steuern, damit es in den Fluren zu kei-
nen Staus und Menschenansammlun-
gen kommt. Die Schulen müssen schon
morgen Mittwoch ihre Schutzkonzepte
präsentieren. Sie werden auf den jewei-
ligen Websites der Institutionen ver-

öffentlicht. In der Umsetzung bleibt
ihnen eine gewisse Freiheit. Gerade bei
den Gymnasien dürfte dies sinnvoll sein,
sind doch die Unterschiede hinsichtlich
der Infrastruktur und derAnzahl Perso-
nen teilweise sehr gross.

So herrschen an der neuen Kantons-
schule in Uetikon am See mit weniger
als 500 Schülern ganz andereVorausset-
zungen als in Oerlikon an der Kantons-
schule Zürich Nord. Dort werden weit
über 2000 Jugendliche von rund 300
Lehrkräften unterrichtet.

Auch Lehrer kehren zurück

Laut Angaben der Bildungsdirektion
sind die Vorgaben in Zusammenarbeit
mit Lehrerinnen und Lehrern entstan-
den. Diese hätten sich mehrheitlich
gegen eineMaskenpflicht imUnterricht
ausgesprochen. Ein Gesichtsschutz er-
schwere die Kommunikation. Die Kin-
der müssten lauter sprechen, und die
Mimik sei kaum erkennbar. Ausserdem

könne es für die Schüler unangenehm
werden, an einem langen Schultag die
Maske stundenlang tragen zu müssen.

Niklaus Schatzmann, Chef des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamtes,
sprach von einem «nicht unerheblichen
pädagogischen Nachteil», wenn alle im
Klassenzimmer vermummt sein müss-
ten. Silvio Stucki, Präsident des Zürcher
Mittelschullehrpersonenverbands, gab
ihm recht. Er begrüsste die getroffenen
Massnahmen, die eine sinnvolle Balance
zwischen Normalität und Schutz der
Schulangehörigen darstellten.

Für die Lehrerinnen und Lehrer
kehrt mit dem Schulstart ebenfalls ein
Stück gewohnter Schulalltag zurück –
auch für diejenigen, die aufgrund des
Alters oder wegen Vorerkrankungen
zur vulnerablen Bevölkerungsgruppe
gehören. Sie werden angehalten, nach
den Sommerferien wieder in die Klas-
senzimmer zurückzukehren.

Im Gegensatz zu den Schülern müs-
sen sich die Lehrer keine eigenen
Schutzmasken besorgen. Es gehöre zur
Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers, dass
genügend Schutzmaterial zurVerfügung
gestellt werde, heisst es vonseiten der
Bildungsdirektion. In gewissen Fällen
könnten das neben dem Gesichtsschutz
auch Trennwände oder andere Vorkeh-
rungen sein.

Die Erfahrungen der letzten Monate
haben gezeigt, dass es bisher an den
Zürcher Schulen kaum zu Ansteckun-
gen mit demCoronavirus gekommen ist.
Es hat sich auch nirgendwo ein Anste-
ckungsherd gebildet.

Laut Angaben des Kantons Zürich
bewegen sich die Zahlen im Promille-
bereich: In derVolksschule gab es unter
den rund 164 000 Kindern nur 16 Er-
krankungen. Auf der Sekundarstufe II
wurden von den insgesamt 66 000 Schü-
lern 10 positiv getestet. Unter den rund
17 000 Lehrern und Betreuern steckten
sich bisher 8 Personen an.

Damit das auch so bleibt, richten
die Schulen nach den Sommerferien
ein besonderes Augenmerk auf die
Reiserückkehrer, die in Risikoländern
waren.Die Lehrer sollten zwar explizit
nicht Polizisten spielen, betont die Bil-
dungsdirektorin Silvia Steiner. Falls sie
aber merkten, dass ein Kind die obli-
gatorische zehntägige Quarantäne-
pflicht verletze, sollten sie es sofort
nach Hause schicken.

An der Volksschule ändert sich wenig – auf der Sekundarstufe II dagegen beginnt ein ungewohnter Alltag. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ
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Die Kantone handhaben die Maskenpflicht an den Schulen unterschiedlich

Entscheid steht aus

Maskenpflicht bei geringem Abstand

Maskenpflicht

Keine Maskenpflicht

NZZ Visuals / xeo.

Maskenpflicht-Regelungen der Kantone an Berufs- und Mittelschulen

So sicher wie nötig,
so locker wie möglich
Kommentar auf Seite 9
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Schwimmwesten sind diesen Sommer
ein rares Gut
Heuer muss jeder «Böötler» eine Rettungsweste bei sich haben – das bringt Detailhändler in Verlegenheit

SASCHA BRITSKO

«Wir sind komplett ausverkauft», ant-
wortet ein Mitarbeiter von Ochsner
Sport an der Europaallee auf die Frage,
ob er noch Schwimmwesten habe.
«Wann wieder welche kommen? Da
müsste ich ganz tief in die Glaskugel
schauen . . . warten Sie . . . die Kollegin
sagt gerade, dass diesen Sommer keine
mehr reinkommen. Die Hersteller sind
auch ausgeschossen.»

Und so klingt es bei den meisten
grossen Detailhändlern in Zürich. So-
wohl die Stadtzürcher Filialen der Ge-
schäfte SportXX sowie Decathlon
haben momentan keine Schwimm-
westen für Erwachsene auf Lager. «Am
Mittwoch ist eine Lieferung gekommen,
Samstag war alles wieder weg», sagt ein
Mitarbeiter von SportXX Brunaupark.
«Wir hoffen, dass wir heute Nachmit-
tag wieder welche kriegen. Wir warten
immer noch auf die Nachlieferung vom
Samstag.» Einzig für Kinder seien noch
Schwimmwesten vorhanden.

Dies bestätigt Cristina Maurer,
Mediensprecherin der Migros, zu der
SportXX gehört: «In manchen Filialen
sind die Bestände zurzeit kritisch.» Weil
das Wochenende über gutes Wetter ge-
wesen sei, seien in den Filialen die Wes-
ten-Regale geleert worden. «In unseren
Lagern sind aber nach wie vor Westen
vorhanden. Die Regale in den Filialen
werden in den nächsten Tagen wieder
aufgefüllt.» Bei schönem Wetter könnte
sich dieses Szenario jedoch wiederholen.

Mangel war vorhersehbar

Der Schwimmwesten-Mangel kommt
nicht von ungefähr. Seit diesem Januar
muss laut Binnenschifffahrtsverordnung
auf Fliessgewässern eine Rettungsweste
mitgeführt werden. Wer sich nicht daran
hält, muss mit einer Busse von 50 Franken
pro Person ohne Schwimmweste rechnen.

Auch der Corona-Sommer hat seinen
Teil zum Engpass beigetragen: Herr und
Frau Schweizer verbringen dieses Jahr
Ferien in der Heimat, und das spielt den
Detailhändlern in die Hände. Ferien in
der Schweiz zu machen, bedeutet oft
auch, auf einem Fluss oder See unter-
wegs zu sein. Und dafür wiederum ist
eine Schwimmweste erforderlich.

Doch aufgepasst: Nicht jede her-
kömmliche Schwimmweste eignet sich

für Fliessgewässer. Gemäss Binnen-
schifffahrtsverordnung muss ein soge-
nanntes Einzelrettungsmittel, zu denen
Rettungswesten mit Kragen oder Ret-
tungsringe zählen, einen Auftrieb von
mindestens 75 Newton haben. Her-
kömmliche Schwimmwesten ohne Kra-
gen, wie sie beispielsweise beim Stand-
up-Paddeln verwendet werden, haben
in der Regel einen tieferen Auftriebs-
wert von 50 Newton. Bei einem Auf-
trieb von bis zu 50 Newton spricht
man jedoch nicht von einer Rettungs-
weste, sondern von einer Schwimm-
hilfe. Diese gilt offiziell nicht als Ret-
tungsmittel.

Ganz egal, ob 50 oder 75 Newton:
Wenn es darauf ankommt, ist es besser,
eine Weste anzuhaben als keine. Doch
genau hier gibt es eine Unschärfe im
Gesetz: Laut Verordnung muss eine Ret-
tungsweste mitgeführt, aber nicht getra-
gen werden.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV),
das für diese Regelung verantwortlich
ist, erklärt das Paradoxon so: «Da sich
diese Vorschrift auf alle Schiffe, also
grosse, kleine, Segel- oder Motorschiffe
bezieht, wäre eine generelle Tragpflicht
unverhältnismässig.» Stichwort Eigen-
verantwortung.

Keine Regeln für Flamingos

Doch der Hund liegt woanders begra-
ben. Denn ob eine Weste mitgeführt
werden muss oder nicht, ist massgeb-
lich davon abhängig, welches Fort-
bewegungsmittel gewählt wird. Auf
einem Schlauchboot mit mehreren
Luftkammern, wozu das Gummiboot
gehört, muss sie dabei sein. Auf einem
aufblasbaren Flamingo, der nur eine
Luftkammer hat, nicht. Dies weil der
Flamingo offiziell nur als Schwimm-
hilfe dient.

Aus diesem Grund ist die Stadtpolizei
zurückhaltend mit dem Aussprechen von
Bussen. «Wir führen keine gezielten Kon-
trollen durch, nur um festzustellen, ob
die «Gummiböötler» sich an die neuen
Vorschriften halten. Kontrollen gesche-
hen im Rahmen der regulären Patrouil-
lentätigkeit», schreibt der Mediendienst.
Man setze auf Information und Präven-
tion. Die Bilanz sei positiv: «Die Böötle-
rinnen und Böötler wurden auf die neue
Gesetzgebung sensibilisiert.»

Doch Eigenverantwortung scheint
hier nur zu funktionieren, wenn sie
vom Staat verschrieben wird. Denn die
Pflicht, Rettungsmittel mitzuführen, ist
nicht neu. Sie besteht bereits seit 2009.
«Neu ist aber, dass die Polizei die Mög-
lichkeit hat, Übertretungen im Bereich
der Schifffahrt direkt vor Ort mit Bus-
sen zu ahnden», schreibt das BAV. Vor-
her musste die Polizei die Personen an-
zeigen und vor Gericht bringen.

Der Corona-Sommer lockt viele auf Schweizer Gewässer – doch hier gelten neue Regeln. ALEXANDRA WEY / KEYSTONE

Mit Zürimobil schneller ans Ziel
Die neue App der Zürcher Verkehrsbetriebe verbindet Tram, Mietvelo und Trottinett – doch ähnliche Dienste gibt es schon

ADI KÄLIN

Die SBB nahmen den Mund recht voll,
als sie vor ziemlich genau einem Jahr
ihre neue App ankündigten. Dies sei ein
«Frontalangriff auf das Silicon Valley»,
ein «Quantensprung in der Mobilität»,
sagten die Verantwortlichen vor den
Medien. Herausgekommen ist Smart
Way, eine App, von der man sich eine
Testversion herunterladen und installie-
ren kann. Angesichts der starken Kon-
kurrenz durch Google waren das, was
die SBB verkündet hatten, aber doch
recht grosse Worte.

Warum noch eine Zürcher App?

Am Dienstag nun traten die Zürcher
Verkehrsbetriebe (VBZ), das Tiefbau-
amt der Stadt und die Dienstabtei-
lung Verkehr vor die Medien, um eine
ganz ähnliche App zu präsentieren, die
allerdings stark auf die Stadt Zürich
und die dortigen Mobilitätsangebote
fokussiert. Zürimobil heisst die App,
die zwar auch noch nicht ganz ausge-
reift ist, aber ebenfalls schon installiert
werden kann (für Apple- und Android-
Geräte). Eigentlich hätte die App schon

vor einem Jahr lanciert werden sollen;
Es gab aber Verzögerungen, unter ande-
rem wegen eines Rekurses gegen die
Vergabe des Auftrags.

Auf den ersten Blick fällt auf, wie
einfach auf der kartenbasierten Ein-
stiegsseite Start und Ziel gewählt wer-
den können. Neben den Angeboten der
S-Bahn und der Verkehrsbetriebe kann
man testen, wie schnell man die Strecke
mit anderen Verkehrsmitteln zurück-
legen könnte, also beispielsweise mit
einem Mobility-Auto, mit dem gemie-
teten Velo von Publibike oder dem E-
Trottinett von Tier. Die App berechnet
auch, wie lange man zu Fuss hätte. Aus-
serdem wird angegeben, wie gross der
jeweilige CO2-Verbrauch ist.

Wenn man die Angebote der Dritt-
anbieter nutzen will, öffnet die Zürimo-
bil-App vorderhand noch deren App auf
dem Handy. Man starte mit einer Basis-
version, sagten die Verantwortlichen
der Stadt, werde sie aber aufgrund der
Nutzung durch Kundinnen und Kun-
den weiterentwickeln. Die App ver-
langt denn auch Zugang zu recht vielen
Daten, sogar zu jenen von installierten
Fitness-Apps. Stadtrat Michael Baumer
(fdp.), der Vorsteher des Departements

der Industriellen Betriebe, versicherte
aber, dass man die Daten nur für die
Weiterentwicklung des Angebots nut-
zen werde.

Warum aber braucht es eigentlich
neben dem Angebot der SBB noch ein
eigenes der Stadt Zürich? Die Zürimo-
bil-App sei eben ganz spezifisch auf die
Zürcher Verhältnisse ausgerichtet, sagte
Baumer. Zudem wird sie unterstützt
durch Stationen, an denen das Umstei-
gen zwischen den verschiedenen Ver-
kehrsmitteln auf leichte Art zu bewerk-
stelligen ist. Erste Daten zur Nutzung
einer solchen Station an der Flurstrasse
im Kreis 9 liegen vor, man will diese nun
auswerten und entscheiden, ob man das
Angebot erweitert.

Guido Schoch, der Direktor der
VBZ, sprach sich für einen «Wettbewerb
der Ideen» bei der Entwicklung solcher
Mobilitäts-Apps aus. Es sei gut, wenn
die unterschiedlichen Anbieter solche
Produkte weiterentwickelten.Am Ende
werde sich zeigen, was sich durchsetze.
Möglicherweise sei dieser Wettbewerb
am Ende auch deutlich billiger, als wenn
man mit einem staatlichen Riesenappa-
rat eine App bauen würde, die vielleicht
irgendwann gar nicht mehr aktuell wäre.

Die Stadt Zürich zahlt für die Mobili-
täts-App, alles inklusive, knapp 1,6 Mil-
lionen Franken.

Eine offene Plattform

Auch Simone Rangosch, die Direkto-
rin des Tiefbauamts, sprach sich da-
für aus, Neues auszuprobieren und da-
mit Erfahrungen zu sammeln. «Sonst ist
man irgendwann zu spät.» Die Zürimo-
bil-App, die zwar ab und zu das Trotti-
nett als die bessere Lösung als das Tram
sehe, führe über alles gesehen dennoch
zu einer Stärkung des öffentlichen Ver-
kehrs, weil die Attraktivität des Gesamt-
systems gesteigert werde.

Vorläufig sind Mobility, Publibike
und die Trottinetts von Tier der App
zugeschaltet. Grundsätzlich will die
Stadt aber eine offene Plattform betrei-
ben, wie Stadtrat Michael Baumer sagte.
Es können sich also auch verschiedene
Anbieter ähnlicher Dienste darauf tum-
meln. Die Anbieter sind umgekehrt
auch frei, sich auf mehreren Apps zu
präsentieren. Die drei Firmen, die bei
den VBZ mitmachen, sind denn auch
bei der SBB-App Smart Way mit von
der Partie.

Unispital reicht
Strafanzeige
gegen Maisano ein
Der Ex-Leiter der Herzchirurgie
prüft eine Gegenklage

JANN LIENHART, JAN HUDEC

Offiziell ist der frühere Klinikchef der
Herzchirurgie seit mehr als zwei Mona-
ten beurlaubt, weil gegen ihn eine
Untersuchung im Gang ist. Trotzdem
soll Francesco Maisano gemäss einem
Bericht des «Tages-Anzeigers» seither
mehrfach im Universitätsspital Zürich
(USZ) anwesend gewesen sein und da-
bei auch auf Dokumente im internen
Computersystem zugegriffen haben.

Das USZ verdächtigt Maisano, bei
diesen Zugriffen Daten verändert zu
haben. Deshalb sei der Herzspezialist
Ende Juli auch vorsorglich des Amtes
enthoben worden. Das Spital will dazu
auf Anfrage nicht Stellung nehmen. Man
werde sich zum Fall Maisano vorder-
hand nicht mehr äussern.

Die Strafanzeige wegen Verdachts
auf Urkundenfälschung hat das Spi-
tal Ende letzter Woche eingereicht. Die
Justizbehörde bestätigt auf Anfrage den
Eingang der Anzeige. Vor einem Monat
hatte bereits die Zürcher Patientenstelle
eine Anzeige wegen möglicher Patien-
tengefährdung eingereicht. Es gilt in bei-
den Fällen die Unschuldsvermutung.

Der Sprecher des Herzchirurgen
kritisiert das Vorgehen des Spitals:
«Professor Maisano kennt die gegen
ihn gerichteten Vorwürfe nicht.» Seit
Monaten verweigere ihm Martin Wa-
ser, der Präsident des USZ-Spitalrats,
das Gespräch. Das USZ beliebe offen-
bar, über den «Tages-Anzeiger» unbe-
rechtigte und unbegründete Anschul-
digungen zu veröffentlichen. So sei
auch der Umstand, dass der Klinik-
direktor vom Amt suspendiert wurde,
via Medien publik geworden. Maisano
prüfe nun, ebenfalls Klage einzurei-
chen – wegen Verletzung der Fürsorge-
pflicht und Verleumdung.

Maisano leitete ab 2014 die Klinik
für Herzchirurgie des USZ. Im ver-
gangenen Dezember hat ein interner
Whistleblower schwerwiegende Vor-
würfe gegen ihn erhoben. Das Spital
gab der Anwaltskanzlei Walder Wyss
den Auftrag, die Anschuldigungen zu
untersuchen. Die Anwälte kamen zum
Schluss, Maisano habe wissenschaft-
liche Berichte geschönt und Inter-
essenkonflikte unterschlagen. Das
Patientenwohl sei jedoch nicht gefähr-
det worden. Die Universität Zürich lei-
tete daraufhin ein Verfahren wegen des
Verdachts auf Unlauterkeit in der Wis-
senschaft ein.

Verfahren
im «Fall Uitikon»
eröffnet
Mutter im Kanton Zürich
polizeilich nicht bekannt

bai. · Die Zürcher Staatsanwaltschaft
hat im Zusammenhang mit dem Tötungs-
delikt vom Montag ein Verfahren eröff-
net. Ein Passant hatte auf einem Wald-
weg in Uitikon ein Fahrzeug entdeckt, in
dem sich drei Leichen befanden. Es han-
delt sich um eine 30 Jahre alte Deutsche
und ihre 4-jährigen Zwillingstöchter.

Es gebe keine neuen Erkenntnisse
zum Motiv und zu den Hintergründen
der Tat, teilte Erich Wenzinger, Sprecher
der Oberstaatsanwaltschaft, mit. Die
Todesursache sei noch nicht geklärt, das
rechtsmedizinische Gutachten stehe aus.
Nach wie vor sei davon auszugehen, dass
die in Deutschland wohnhafte Mutter
ihre Zwillinge sowie sich selbst getötet
habe. Sie reiste im Laufe des Sonntags
mit ihren Töchtern in die Schweiz ein.

Warum sich die Frau in der Schweiz
aufhielt, werde ebenfalls ermittelt. Die
in Deutschland lebende Mutter war
im Kanton Zürich weder staatsanwalt-
schaftlich noch polizeilich bekannt. Die
hiesigen Strafverfolger stünden in Kon-
takt mit den deutschen Behörden.
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